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Erwägungen

E. 1.1
Vor Bundesgericht anfechtbar sind Endentscheide, welche das Verfahren abschliessen (
Art. 90 BGG ), sowie Teilentscheide im Sinne von Art. 91 BGG . Zwischenentscheide
können - abgesehen von Entscheiden über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren (
Art. 92 BGG ) - nur dann (ausnahmsweise) angefochten werden, wenn sie einen nicht
wieder gutzumachenden Nachteil bewirken, oder wenn die Gutheissung der Beschwerde
sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder
Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde ( Art. 93 Abs. 1 lit. a und b
BGG ).

E. 1.2
Hinsichtlich der Integritätsentschädigung hat das kantonale Gericht die Sache zu weiteren
medizinischen Abklärungen an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen. Dabei handelt es
sich um einen Zwischenentscheid, welcher jedoch keinen Nachteil im Sinne von Art. 93
Abs. 1 lit. a BGG , sondern bloss eine dieses Kriterium nicht erfüllende
Verfahrensverlängerung bewirkt ( BGE 140 V 282 E. 2; 139 V 99 ). Diesen Punkt ficht der
Beschwerdeführer nicht an. Über den Rentenanspruch hat die Vorinstanz hingegen
abschliessend entschieden. Insoweit handelt es sich um einen selbständig anfechtbaren
Teilentscheid im Sinne von Art. 91 lit. a BGG ( BGE 135 V 141 ). Auf die dagegen
gerichtete Beschwerde ist einzutreten.

E. 2.1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss den Art. 95 f. BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Unter Berücksichtigung der allgemeinen Pflicht
zur Begründung der Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) prüft es grundsätzlich nur
die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich
sind ( BGE 147 I 73 E. 2.1; 145 V 57 E. 4.2; je mit Hinweis).

E. 2.2
Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Unfallversicherung ist das Bundesgericht indessen nicht an die vorinstanzliche Feststellung
des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden (Art. 97 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 105
Abs. 3 BGG ).

E. 3
Die für die Beurteilung der Streitsache massgeblichen rechtlichen Grundlagen sind im
angefochtenen Urteil zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen ( Art. 109 Abs. 3 BGG ).



E. 4
Das kantonale Gericht hat hinsichtlich der Invaliditätsbemessung die Auffassung der
Beschwerdegegnerin übernommen, wonach beide Vergleichseinkommen (vgl. Art. 16
ATSG ) anhand der vom Bundesamt für Statistik (BFS) herausgegebenen Schweizerischen
Lohnstrukturerhebung (nachfolgend: LSE) zu bestimmen sind. Dem Valideneinkommen
von Fr. 64'358.15 (LSE 2020, Tabelle TA1, Spalte 49-52 "Landverkehr; Schifffahrt;
Luftfahrt; Lagerei", Kompetenzniveau 1, Männer) stellte die Vorinstanz unter
Berücksichtigung der 90%igen Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers für angepasste
Tätigkeiten ein Invalideneinkommen von Fr. 60'720.85 gegenüber (LSE 2020, Tabelle
TA1, Total, Kompetenzniveau 1, Männer). Einen Abzug vom Tabellenlohn ( BGE 126 V
75 ) gewährte sie dabei nicht. Gestützt darauf bestätigte das kantonale Gericht den von der
Beschwerdegegnerin festgelegten, nicht rentenbegründenden (vgl. Art. 18 Abs. 1 UVG )
Invaliditätsgrad von 6 %.

E. 5.1
Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, verfängt nicht. Wird beschwerdeweise
einzig die - vom Bundesgericht als Rechtsfrage frei überprüfbare ( BGE 148 V 174 E. 6.5;
146 V 16 E. 4.2; je mit Hinweisen) - Verweigerung eines Abzugs vom Tabellenlohn
beanstandet, so steht das angefochtene Urteil vorab hinsichtlich der in der Beschwerde
geltend gemachten mangelnden Sprachkenntnisse durchaus im Einklang mit der gefestigten
Rechtsprechung. Demnach stellt der Umstand, dass die versicherte Person der deutschen
Sprache nicht oder nur ungenügend mächtig ist, beim hier unbestritten anwendbaren
Kompetenzniveau 1 regelmässig kein abzugsrelevantes Kriterium dar (statt vieler: Urteile
8C_703/2021 vom 28. Juni 2022 E. 5.3; 9C_702/2020 vom 1. Februar 2020 E. 6.3.2; je mit
Hinweis). Gründe für eine Ausnahme macht der Beschwerdeführer keine namhaft.

E. 5.2
In Bezug auf seinen Aufenthaltsstatus (Niederlassungsbewilligung C) stellt der
Beschwerdeführer nicht in Abrede, dass die Vergleichseinkommen anhand der
LSE-Tabellenwerte zu ermitteln sind. Die einschlägige Tabelle TA1 bildet den monatlichen
Bruttolohn (Zentralwert) nach Wirtschaftszweigen, Anforderungsniveau des Arbeitsplatzes
und Geschlecht im privaten Sektor der Schweiz ab. Dabei wird nicht unterschieden, ob es
sich um schweizerische oder ausländische Arbeitnehmende handelt. Vielmehr entsprechen
die Löhne gemäss der LSE-Tabelle TA1 Durchschnittswerten, welche jeweils auf
sämtlichen erfassten Lohnangaben von besser und schlechter verdienenden,
schweizerischen wie auch ausländischen Arbeitnehmenden basieren (SVR 2009 UV Nr. 51
S. 181, 8C_484/2008 E. 5.2.2). Wenn also Validen- und Invalideneinkommen - wie hier -
anhand statistischer LSE-Tabellenwerte festgelegt werden, sind die potenziell tieferen
Einkommen ausländischer versicherter Personen auf beiden Seiten bereits miteinbezogen.
Daher fällt ein Abzug vom Tabellenlohn grundsätzlich ausser Betracht. Ähnlich wie bei der
Parallelisierung der Vergleichseinkommen (vgl. dazu: BGE 134 V 322 ; 135 V 297 ) gilt,
dass die auf invaliditätsfremde Gesichtspunkte zurückzuführenden Lohneinbussen im
Grundsatz entweder überhaupt nicht oder aber bei beiden Vergleichseinkommen
gleichmässig zu berücksichtigen sind (statt vieler: BGE 141 V 1 E. 5.4; 129 V 222 E. 4.4).
Im konkreten Fall ist denn auch weder ersichtlich noch (substanziiert) dargelegt, inwieweit
sich die Ausländereigenschaft in einer Verweisungstätigkeit derart lohnmindernd auswirken
soll, dass dem - obschon beim Valideneinkommen bereits ein statistischer Durchschnitt
massgeblich ist - seitens des Invalideneinkommens ausnahmsweise durch einen



(zusätzlichen) Abzug vom Tabellenlohn Rechnung getragen werden müsste. Aus dem in
der Beschwerde hauptsächlich angeführten Urteil 8C_332/2022 vom 19. Oktober 2022
(publ. in: SVR 2023 IV Nr. 18 S. 63) lässt sich nichts Gegenteiliges ableiten. Denn dort
wurde das Valideneinkommen gerade nicht anhand der LSE-Tabelle TA1, sondern gestützt
auf die konkreten Lohnangaben der ehemaligen Arbeitgeberin festgelegt. Auch anderweitig
besteht kein Anhaltspunkt für einen Abzug vom Tabellenlohn. Eine Verletzung des Art. 16
ATSG ist somit nicht erkennbar.

E. 5.3
Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im vereinfachten Verfahren
nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG ohne Durchführung eines Schriftenwechsels, mit
summarischer Begründung und unter Hinweis auf die Erwägungen im angefochtenen
Entscheid ( Art. 109 Abs. 3 BGG ) erledigt wird.

E. 6
Dem Verfahrensausgang entsprechend hat der unterliegende Beschwerdeführer die
Gerichtskosten zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ).
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